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Vorwort

Wenn diese Neuauflage unseres Kommentars erscheint, feiert die Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) gerade den 6. Geburtstag des Beginns ihrer unmittelbaren Geltung in den 27
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Seit der letzten Auflage 2018 hat sich viel im
europäischen Datenschutzrecht getan. Gab es damals noch kein einziges Urteil des EuGH zur
DS-GVO, fällt der EuGH heute 20–30 Grundsatzurteile pro Jahr zu den Kernfragen des Daten-
schutzrechts, ein gutes Drittel dabei auf Vorlage von deutschen und österreichischen Gerichten.
Dachte man 2018 womöglich, eine sanktionsbewehrte, vom Marktortprinzip geprägte EU-Ver-
ordnung im Digitalbereich bliebe eine einmalige Ausnahmeerscheinung, erlässt der EU-Gesetz-
geber derzeit ein international schlagkräftiges EU-Digitalgesetz nach dem anderen, vom Digital
Services Act und Digital Markets Act über den Data Act und den Data Governance Act bis hin
zum AI Act.
War 2018 die Vorstellung, das neue europäische Datenschutzrecht möge bald Nachahmer über

die Grenzen der EU hinaus finden, eine rein politische Erwartung, hat sie sich mittlerweile
realpolitisch und rechtlich verfestigt. Island, Liechtenstein und Norwegen wenden die DS-GVO
als Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums direkt an. Fünfzehn Drittstaaten (Andorra,
Argentinien, Kanada, die Faröer Inseln, Guernsey, die Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, Neu-
seeland, Südkorea, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika
und Uruguay) sind über Angemessenheitsbeschlüsse der Kommission unmittelbar auf die Stan-
dards der DS-GVO verpflichtet. Zudem erweitert die nach dem Vorbild der DS-GVO moderni-
sierte Konvention 108+ die potenzielle Anwendbarkeit der europäischen Datenschutzstandards
auf alle 46 Mitgliedstaaten des Europarats sowie neun weitere Partnerstaaten. Schließlich ist die
DS-GVO ein Paradebeispiel für den sog. „Brüssel-Effekt“ (Anu Bradford). Denn aus handels-
oder geopolitischer Motivation heraus werden derzeit überall auf der Welt neue Datenschutz-
gesetze erlassen, die sich jedenfalls teilweise an der DS-GVO orientieren, von Brasilien über
Indien bis hin zu einigen Ländern Afrikas. Auch haben bereits dreizehn der 50 US-Bundesstaaten
eigene Datenschutzgesetze erlassen, die direkt oder indirekt von der DS-GVO inspiriert worden
sind.
All das sind gute Gründe für die umfassende Aktualisierung und weitgehende Neubearbeitung

unserer Kommentierungen der DS-GVO, die wir mit dieser 3. Auflage vorgenommen haben.
Wir freuen uns, auch diesmal wieder viele ebenso erfahrene wie engagierte Praktiker und
Wissenschaftler zu unseren Kommentatoren zählen zu können, die in den letzten Jahren an der
Entstehung, Anwendung, Durchsetzung oder wissenschaftlichen Begleitung dieses nach wie vor
jungen Gesetzgebungswerks maßgeblich mitgewirkt haben.
Treu geblieben sind wir unserem dezidiert europäischen Ansatz. Wir kommentieren weiterhin

allein die DS-GVO, da nur sie heute das in den 27 EU-Mitgliedstaaten einheitlich geltende
Datenschutzrecht enthält und damit die bestimmende Grundlage ist sowohl für einen wirksamen
Grundrechtsschutz in gemeinsamen Europa als auch für den freien Verkehr personenbezogener
Daten im europäischen Binnenmarkt. Die Rechtsprechung des EuGH zeigt überzeugend, dass
die in den Mitgliedstaaten erlassenen oder beibehaltenen Modifikationen, Ergänzungen oder
Abweichungen von der DS-GVO stets an den Zielen, Vorgaben und Begrenzungen des vor-
rangigen EU-Rechts zu messen sind und dabei regelmäßig diesen Test nicht bestehen, ob es sich
nun um hessische Regelungen des Arbeitnehmerdatenschutzes an Schulen oder um das österrei-
chische Medienprivileg handelt.
Wir stellen daher immer die Rechtsprechung des EuGH ins Zentrum unserer Kommentierun-

gen, die ganz bewusst nicht an tradierten nationalen Vorstellungen des Datenschutzrechts haften,
sondern sich an der vom EuGH verwendeten autonomen und primär teleologischen Auslegungs-
methode orientieren. Dabei berücksichtigen unsere Kommentierungen regelmäßig die verschie-
denen Sprachfassungen der DS-GVO, die alle einander rechtlich gleichwertig sind, ferner die
Erwägungsgründe der DS-GVO, denen der EuGH immer wieder qualifizierte Hinweise zur
Auslegung und Präzisierung des Rechtstexts entnimmt, sowie die Leitlinien, Stellungnahmen
und Beschlüsse des unabhängigen Europäischen Datenschutzausschusses, der sich auf der Basis
der praktischen Erfahrungen der nationalen Datenschutz-Aufsichtsbehörden zunehmend zu
einem wichtigen Erstkommentator des europäischen Datenschutzrechts entwickelt. Auch die
datenschutzrechtliche Literatur aus den übrigen EU-Mitgliedstaaten wird in unseren Kommen-
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tierungen regelmäßig herangezogen. Denn nur wer den Blick offen und aufmerksam über die
Grenzen des eigenen Landes wagt, wird die Bedeutung dieses originär europäischen Gesetzes
wirklich verstehen können.
Auch die dritte Auflage unseres Kommentars lag im Hause C.H.Beck in ebenso kundigen wie

geduldigen Händen. Hierfür danken wir besonders Herrn Verleger Dr. Hans Dieter Beck und
Frau Rechtsanwältin Ruth Schrödl, die sich auch dieser Auflage wieder mit höchstem Einsatz
angenommen hat.
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern, dass diese Neuauflage Ihnen eine verlässliche

Hilfestellung bei der Lösung der von Ihnen in Praxis und Wissenschaft angetroffenen daten-
schutzrechtlichen Fragestellungen bietet. Für Rückmeldungen, Kritik, Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge sind wir stets dankbar. Bitte nutzen Sie dafür gerne die Mailadressen der
Herausgeber (eugen.ehmann@t-online.de und martin.selmayr@cep-passau.de)

Würzburg und Brüssel/Passau/Wien Eugen Ehmann, Martin Selmayr

Vorwort
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